
* Gemäß § 5 Abs. 12 NÖ Veranstaltungsgesetzt sind unzumutbare Belästigungen der Nachbarschaft zu verhindern, weshalb sich der 

Veranstalter darüber Gedanken machen muss, wie diese Belästigungen ausgeschlossen werden können. Die Maßnahmen, die der 
Veranstalter beabsichtigt, sind in einem Konzept darzustellen. Jedenfalls muss ein Teil dieses Konzeptes die Bekanntgabe der 
Betriebszeiten sein. 

……………………………………………. 
Veranstalter 

     
Konzept zur Vermeidung einer unzumutbaren 
Beeinträchtigung der Nachbarschaft* 
 
Für die Veranstaltung 
 
………………………………………………………………………………….. 
 
Datum: ………………………..   Dauer in Tagen: …………………………. 
 
Spieldauer/Betriebszeiten: von: …………………bis: …………………….. 
 
Veranstaltungsort: …………………………………………………………….  
 
Festlegungen: 
 
1. Mit den umliegenden Nachbarn wurden im Vorfeld der Veranstaltung das 

Gespräch gesucht, sie haben keine Einwände gegen die Abhaltung der 

Veranstaltung und sind mit einem erhöhten Lärmpegel während der Festzeit 

einverstanden. 

2. Die Musiklautstärke wird im Laufe der Nacht reduziert 

3. Seitens des Veranstalters wird versucht, jegliche unnötige Lärmerregung zu 

vermeiden. 

 
………………………………… 
Veranstalter 
 
Name des Verantwortlichen in Blockbuchstaben: 
 
……………………………………………………….. 
 
Datum: ……………………………………………… 
 
Anzahl der Ausfertigungen: ………………………. 
 
Behörde übergeben am: ………………………….. 


